
Gesetzblatt Teil I Nr. 50 — Ausgabetag: 13. August 1990 949

Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfah
rens einschließlich der Bauüberwachung und Bauzustandsbe
sichtigung auf Sachverständige oder sachverständige Stellen.

Sie kann dafür bestimmte Voraussetzungen festlegen, die die Verant
wortlichen nach den §§ 55 bis 58 oder die Sachverständigen oder 
sachverständigen Stellen zu erfüllen haben; sie muß dies in den Fällen 
des Satzes 1 Nr. 2 und 3 tun. Dabei können insbesondere Mindestan
forderungen an die Fachkenntnis sowie in zeitlicher und sachlicher 
Hinsicht an die Berufserfahrung festgelegt, eine laufende Fortbildung 
vorgeschrieben, durch Prüfungen nachzuweisende Befähigung be
stimmt, der Nachweis der persönlichen Zuverlässigkeit und einer 
ausreichenden Haftpflichtversicherung gefordert und Altersgrenzen 
festgesetzt werden. Sie kann darüber hinaus auch eine besondere 
Anerkennung der Sachverständigen und sachverständigen Stellen 
vorschreiben, das Verfahren und die Voraussetzungen für die Aner
kennung, ihren Widerruf, ihre Rücknahme und ihr Erlöschen und die 
Vergütung der Sachverständigen und sachverständigen Stellen sowie 
für Prüfungen die Bestellung und Zusammensetzung der Prüforgane 
und das Prüfverfahren regeln.

(5) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Entscheidung über

1. allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (§ 23),
2. Prüfzeichen und Prüfbescheide (§ 24),
3. die Anerkennung von Überwachungsgemeinschaften, die Zu

stimmung zu Überwachungsverträgen und die Anerkennung 
oder den Erlaß von Überwachungsrichtlinien (§ 25),

4. die Erteilung von Typengenehmigungen (§ 73)
auf andere als in diesen Vorschriften aufgeführte Behörden zu 
übertragen. Die Entscheidung kann auch auf eine als juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder als unselbständige Anstalt eines 
anderen Landes eingerichtete Stelle übertragen werden, an deren 
Willensbildung das Land ... durch die oberste Bauaufsichtsbehörde 
mitwirkt.

(6) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen, daß Anforderungen, die aufgrund 
der Rechtsverordnungen über das Gewerbe bzw. die Energiewirt
schaft gestellt werden für bauliche Anlagen gelten, die weder 
gewerblich noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren 
Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmer beschäftigt werden. Sie 
kann auch die Verfahrensvorschriften dieser Verordnungen für 
anwendbar erklären oder selbst das Verfahren bestimmen sowie 
Zuständigkeiten und Gebühren regeln. Dabei kann sie auch vorschrei
ben, daß danach zu erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung oder 
die Zustimmung nach § 75 einschließlich der zugehörigen Ausnahmen 
und Befreiungen einschließen.

§83
Örtliche Bauvorschriften

(1) Die Gemeinden können örtliche Bauvorschriften erlassen über:
1. die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie von Werbeanla

gen und Warenautomaten zur Durchführung baugestalterischer 
Absichten in bestimmten, genau abgegrenzten bebauten oder 
unbebauten Teilen des Gemeindegebietes; dabei können sich die 
Vorschriften über Werbeanlagen auch auf deren Art, Größe und 
Anbringungsort erstrecken;

2. besondere Anforderungen an bauliche Anlagen, Werbeanlagen 
und Warenautomaten zum Schutz bestimmter Bauten, Straßen, 
Plätze oder Ortsteile von geschichtlicher, künstlerischer oder 
städtebaulicher Bedeutung sowie von Baudenkmälern und Na

turdenkmälern; dabei können nach den örtlichen Gegebenheiten 
insbesondere bestimmte Arten von Werbeanlagen und Waren
automaten ausgeschlossen und auf Teile baulicher Anlagen und 
auf bestimmte Farben beschränkt werden;

3. die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung 
von Kinderspielflächen (§ 9 Absätze 3 bis 5);

4. die Gestaltung der Gemeinschaftsanlagen, der Lagerplätze, der 
Campingplätze und Zeltplätze, der Stellplätze für Kraftfahrzeu
ge, der Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter und der 
unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sowie über die 
Notwendigkeit, Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen; 
dabei kann abweichend von § 9 Absatz 1 bestimmt werden, daß 
Vorgärten nicht als Arbeitsflächen oder Lagerflächen benutzt 
werden dürfen und diese Flächen gärtnerisch gestaltet werden 
müssen;

5. geringere als die in § 6 Absätze 4 und 6 vorgeschriebenen Maße 
zur Wahrung der bauhistorischen Bedeutung oder der sonstigen 
erhaltenswerten Eigenart eines Ortsteiles; dabei sind die Ortstei
le in der Satzung genau zu bezeichnen.

(2) Durch örtliche Bauvorschriften kann ferner bestimmt werden, 
daß

1. für besondere schutzwürdige Gebiete für genehmigungsfreie 
Werbeanlagen eine Genehmigung eingeführt wird,

2. im Gemeindegebiet oder in Teilen davon bei bestehenden 
baulichen Anlagen die Herstellung von Kinderspielflächen nach 
§ 9 Absatz 5 zu fordern ist.

(3) Die Gemeinde erläßt die örtliche Bauvorschrift als Satzung im 
übertragenen Wirkungskreis. Die Satzung bedarf der Genehmigung 
derjenigen Behörde, die auch für die Genehmigung von Bebauungs
plänen zuständig ist.

(4) Örtliche Bauvorschriften können auch durch Bebauungsplan 
entsprechend den Rechtsvorschriften erlassen werden.

(5) Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 können innerhalb 
der örtlichen Bauvorschrift auch in Form zeichnerischer Darstellun
gen gestellt werden. Ihre Bekanntgabe kann dadurch ersetzt werden, 
daß dieser Teil der örtlichen Bauvorschrift bei der Gemeinde zur 
Einsicht ausgelegt wird; hierauf ist in den örtlichen Bauvorschriften 
hinzuweisen.

§84
Bestehende bauliche Anlagen

(1) Werden in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses 
Gesetzes andere Anforderungen als nach dem bisherigen Recht 
gestellt, so kann verlangt werden, daß bestehende oder nach 
genehmigten Bauvorlagen bereits begonnene bauliche Anlagen ange
paßt werden, wenn dies wegen der Sicherheit oder Gesundheit 
erforderlich ist.

(2) Sollen bauliche Anlagen wesentlich geändert werden, so kann 
gefordert werden, daß auch die nicht unmittelbar berührten Teile der 
baulichen Anlage mit diesem Gesetz oder den aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften in Einklang gebracht werden, wenn

1. die Bauteile, die diesen Vorschriften nicht mehr entsprechen, mit 
den beabsichtigten Arbeiten in einem konstruktiven Zusammen
hang stehen und

2. die Durchführung dieser Vorschriften bei den von den Arbeiten 
nicht berührten Teilen der baulichen Anlage keine unzumutba
ren Mehrkosten verursacht

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am zwanzigsten Juli neunzehnhundertneunzig 
beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet. >

Berlin, den zwanzigsten Juli neunzehnhundertneunzig

Die Präsidentin der Volkskammer 
der Deutschen Demokratischen Republik
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